
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 40 (1924)

Heft: 29

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sit. 29 iPafte.. fä&toets. f>a«öt».-3ett»#ß („SRelfterMatH 825

fette jum boppelgeleiffaen ©dfragaufpg unb roerben ben

fteiten Strang hlnaufbeförbert, jur ÄieSaufbereitungS»
anlage. SDie SEßagen roerben teils in ©iloS, teils auf
bie |)albe entleert. ©benfo einfach ift bie Setonpberei»
tung. Qu eine gewöhnliche Setonmifchmafchine roerben
oermiitelft fchrägaufgejogener ÏÏRulbe bie nötigen Stengen
gebrochener ities, ©anb unb geinfanb gemifcht, unter
$ugabe beS nötigen gementes. ®ie SEranSportgefäffe
ber Kabelbahn tuerben bort auS ber Setonmifchmafchine
gefüllt, Ijo^gepgen unb auf bie SerroenbungSfieße ge=

führt. 2)ie Unternehmung führt mit einer auf ber Sau»
ftefle errichteten Iptoaulifchen ißreffe fortlaufenb ®rud>
feftigfeitSproben beS SetonS burch ; ebenfo mirb mit biefer
greffe ber juläffige ®rudt beS geroachfenen äRergel» unb
©anbfieinfelfenS an ißrobetörpern ermittelt. ®iefe ®r=

gänpng ber Sauinftaßation ift uns bisher auf feiner
Srücfenbaufteße begegnet; fie leiftet aber offenbar feijr
gute ®ienfte.

®te neuen gufahrtftraffen finb roeit oorangefd|ritten.
Sßährenb bie alte Sanbftrafje in oielen ©djleifen ficf)
noch geroiffermafjen ängftlidh bem fteil abfaßenben ®e=

lanbe anfdimtegen rnufj, wirb bie neue Autofirafje mit
fühnem ©dhmung bie ©flucht übcrfpringen. ®ie neue
3ufahrtftra|e auf ber 2BaIbftätterfeite ift runb 1 km
lang unb hat, auf furjet ©Irecfe, eine §öchftfteigung
oon 5,5%, gegenüber 10 bis 14% auf ber befiehenben
Straffe. ®te ©trafjenbreite betragt 6 m. $n biefer
Qufahrtftraffe liegt bie in ©ifenbeton erfteßte Siebten»
barf)brüdfe, 62 m lang unb 1 -j— 5,8 —f- 1 8 m breit.
®ie SrüdEe ift auf 4 aufgelöfte Pfeiler abgefiüht unb
20 m über bem ©teblenbach; fie macht einen foliben
©inbruü, ift babei fchlanf unb gefchmeibig, SERit bem
S8au biefer ^ufahrtfiraffe unb ber ©teblenbachbrucfe
tourbe im ©ommer 1923 begonnen, fie tonnte im $uni
b. $. bem betrieb übergeben roerben. ®ie Qwfcihrtftra^e
auf ber rechten fflufjfeite, gegen £>unbroil, mirb 811 m
lang unb hat ein burdjgehenbes ©efäfle oon 3,9 %. ©ie
toirb ausgeführt oon ber $irma©ebr. Sonaria, ©t. ©aßen,
gasreiche ©icterungen unb Ableitungen finb nötig ge»

toorben.
Sei unferm Sefuch, ©nbe Auguft, mürbe ber groffe

Brüdfenbogen betoniert. Unterbeffen finb bie beibfeitigen
groffen Pfeiler emporgerücfc ; für bie übrigen mirb ber
AuShub oorgenommen ; teilroeife muff $e!S gefprengt
toerben. ®ie ôunbroilerpfahrtfirafje mar pr Aufnahme
be§ ©telnbetteS fertig. Verfolgt man baS ©tücf neuer
Strafe, fo gemtnnt man einen guten ©inbrucf oon ber

AuSficfß, bie fiel) bem SBanberer fünftig bieten mirb.
SRan oerfchminbet nicht mehr im faft unheimlich tiefen
„£obet", fonbern geniest fchöne AuSblicfe auf bie fronen
®örfer £unb roil unb Stein, namentlich aber auf bie
©äniiSfette.

®ie Saufofien ber Srücle famt .Bufahrtftrafjen (ohne
Sobenerroerb) belaufen fich auf gegen 1,5 SRißionen
grauten. ®er ganje Sau mirb als -fRotftanbSarbeit
burdjgefühtt. ®ie SerlehrSübergabe ber Srücäe mirb
im ©ommer 1925 erfolgen.

Ucrbaidswcse«.
®ie ©^meijertfche ©efeßfdjaft für ©rhaltung

ïifdjer Kunftöntlntäter tagte in Srugg unter bem Sor=
fit) oon ®r. ßt. SBegeli. ßteben ber ©rlebigung ber
internen SereinSgefdpfte mürbe befdhloffen, auS bem

SunbeSbeitrag bie ßienooation beS KircljleinS oon ©cherj»
ligen unb ber ©ahiftei ber Qefuitenïirche in Sujern p
förbern; auS ben SERitteln ber ©efeßfchaft roerben ®r=
haltungSarbeiten an ben Sirchen oon ©afti (©raubünben)
unb oon ©fteig (Setner Oberlanb) fuboentioniert unb
an bie Sonferoietung ber Surgruine oon ©olaoerS
(©raubünben) ein namhafter Seitrag beroißigt. ®te ®e=

feßfchaft hofft, im Qahre 1925 in einem ober jroet
Sänben bie ©tatifti! ber Sau» unb Sunftbenfmäler beS

SantonS ©chropj ber Pffentlichleit p übergeben. — ©in
trefflicher Sortrag oon ßMtor ®r. ©. £>euberger in
Srugg orientierte bie ©efeßfchaft über bie erfolgreiche
SEätigfeit ber Sro Sinboniffa ©efeßfchaft; ein Sefuch ber
Kirche oon KönigSfelben unb beS römifchen SagerS unb
Amphitheater oon 2Binbif<h fchlofj ftch an. •

StipmbiP'ClitoIcun.
6in Einoleuiti-mossik der marke „üetoclia" öiubiasco (Schweiz).

®iefe ßteuheit unter ben ^)eloetia»Slnoteum»Selägen
befiehl auS oerfchiebenen nach befonberen ©ntmürfen unb
Aufriffen forgfältig gefchnittenen unb pfammengefügten
Safein unb gliefen eines in ben ©tärf'en oon 6—7 mm
unb 4,5 mm unb in einer ßtoßenbreite oon 183 cm
fabrizierten einfarbigen SinoIeumS mit ber AuSroahl oon
einem ®ut)enb aparten Farbtönen.

®aS gebiegene, fernere SERateriat gefiattet baS @tan=

jen unb ©inlegen oon Figuren rote ßiingen, Sternen,
Siereüen, ®reiecfen ufro. 2)aS Aufheben beS ©uperfhip»

XûraberèiCa
M aschinenfabr-ik

Winierihur-Veliheim

und Modelle
zur Fabr-ikafiontadeiloser

Zemenrwaren.

Anerkann^ einfach
aben praktisch
zur rationellen Fabrika-
-Hon unenibehrl ich.
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seite zum doppelgeleisigen Schrägaufzug und werden den

steilen Abhang hinausbefördert, zur Kiesaufbereitungs-
anlage. Die Wagen werden teils in Silos, teils auf
die Halde entleert. Ebenso einfach ist die Betonzuberei-
tung. In eine gewöhnliche Betonmischmaschine werden
vermittelst schrägaufgezogener Mulde die nötigen Mengen
gebrochener Kies, Sand und Feinsand gemischt, unter
Zugabe des nötigen Zementes. Die Transportgefäße
der Kabelbahn werden dort aus der Betonmischmaschine
gefüllt, hochgezogen und auf die Verwendungsstelle ge-
führt. Die Unternehmung führt mit einer aus der Bau-
stelle errichteten hydraulischen Presse fortlaufend Druck-
festigkeitsproben des Betons durch; ebenso wird mit dieser
Presse der zulässige Druck des gewachsenen Mergel- und
Sandsteinfelsens an Probekörpern ermittelt. Diese Er-
gänzung der Bauinstallation ist uns bisher auf keiner
Brückenbaustelle begegnet; sie leistet aber offenbar sehr
gute Dienste.

Die neuen Zufahrtstraßen sind weit vorangeschritten.
Während die alte Landstraße in vielen Schleifen sich

noch gewissermaßen ängstlich dem steil abfallenden Ge-
lande anschmiegen muß, wird die neue Autostraße mit
kühnem Schwung die Schlucht überspringen. Die neue
Zufahrtstraße auf der Waldstätterseite ist rund 1 tzm

lang und hat, auf kurzer Strecke, eine Höchststeigung
von 5.5°/«, gegenüber 10 bis 14°/« auf der bestehenden
Straße. Die Straßenbreite beträgt 6 m. In dieser
Zufahrtstraße liegt die in Eisenbeton erstellte Steblen-
bachbrücke, 62 m lang und 1 -ff 5,8 -ff 1 — 8 m breit.
Die Brücke ist auf 4 aufgelöste Pfeiler abgestützt und
26 m über dem Steblenbach; sie macht einen soliden
Eindruck, ist dabei schlank und geschmeidig. Mit dem
Bau dieser Zusahrtstraße und der Steblenbachbnicke
wurde im Sommer 1923 begonnen, sie konnte im Juni
d. I. dem Betrieb übergeben werden. Die Zufahrtstraße
auf der rechten Flußseite, gegen Hundwil, wird 811 m
lang und hat ein durchgehendes Gefälle von 3,9 "ff. Sie
wird ausgeführt von der Firma Gebr. Bonaria, St. Gallen.
Zahlreiche Sickerungen und Ableitungen sind nötig ge-
worden.

Bei unserm Besuch, Ende August, wurde der große
Brückenbogen betoniert. Unterdessen sind die beidseitigen
großen Pfeiler emporgerücki; für die übrigen wird der
Aushub vorgenommen; teilweise muß Fels gesprengt
werden. Die Hundwilerzufahrtstraße war zur Aufnahme
des Steinbettes fertig. Verfolgt man das Stück neuer
Straße, so gewinnt man einen guten Eindruck von der

Aussicht, die sich dem Wanderer künftig bieten wird.
Man verschwindet nicht mehr im fast unheimlich tiefen
„Tobel", sondern genießt schöne Ausblicke auf die schönen
Dörfer Hundwil und Stein, namentlich aber auf die
Säntiskette.

Die Baukosten der Brücke samt Zufahrtstraßen (ohne
Bodenerwerb) belaufen sich auf gegen 1,5 Millionen
Franken. Der ganze Bau wird als Notstandsarbeit
durchgeführt. Die Verkehrsübergabe der Brücke wird
im Sommer 1925 erfolgen.

MdsMmze«.
Die Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung histo-

tischer Kunstdmînmler tagte in Bru g g unter dem Vor-
sitz von Dr. R. Wegeli. Neben der Erledigung der
internen Vereinsgeschäfte wurde beschlossen, aus dem

Bundesbeitrag die Renovation des Kirchleins von Scherz-
ligen und der Sakristei der Jesuitenkirche in Luzern zu
fördern; aus den Mitteln der Gesellschaft werden Er-
Haltungsarbeiten an den Kirchen von Casti (Graubünden)
und von Gsteig (Berner Oberland) subventioniert und
an die Konservierung der Burgruine von Solavers
(Graubünden) ein namhafter Beitrag bewilligt. Die Ge-
sellschaft hofft, im Jahre 1925 in einem oder zwei
Bänden die Statistik der Bau- und Kunstdenkmäler des
Kantons Schwyz der Öffentlichkeit zu übergeben. — Ein
trefflicher Vortrag von Rektor Dr. S. Heuberg er in
Brugg orientierte die Gesellschaft über die erfolgreiche
Tätigkeit der Pro Vindonissa Gesellschaft; ein Besuch der
Kirche von Königsfelden und des römischen Lagers und
Amphitheater von Windisch schloß sich an.

Kin ltinoleum-MoîM 4er Marke „Helvetia" Siubiaeco (5einvei2).

Diese Neuheit unter den Helvetia-Linoleum-Belägen
besteht aus verschiedenen nach besonderen Entwürfen und
Aufrissen sorgfältig geschnittenen und zusammengefügten
Tafeln und Fliesen eines in den Stärken von 6—7 mm
und 4,5 mm und in einer Rollenbreite von 183 cm
fabrizierten einfarbigen Linoleums mit der Auswahl von
einem Dutzend aparten Farbtönen.

Das gediegene, schwere Material gestattet das Stan-
zen und Einlegen von Figuren wie Ringen, Sternen,
Vierecken, Dreiecken usw. Das Aufkleben des Supership-
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©elageS geht rote beim gewöhnlichen Shtoleum cor fich,
nur erï)eifd^t eS eine gewiffe ©rfahrung unb Sorgfalt,
©in berart fauber gefügter ©elag trotg banf feiner ge=

fäfloffenen, maffigen unb babei feinen Oberfläche beinahe
jeglicher Slbnütpng, ohne einer angenehmen ©tafiisität
ju entbehren, wie fie fonft nur bem teureren, auSlän»
bifdfien ®ummi eigen ift, unb bietet äghetifd) ein gefäl»
ligeS Söilb, baS bem ©autne atfgépagt werben fann.

©S heinbett fid) btebei feinesweg§ um eine Imitation,
fonbetn um ein eigentliches, materialenifprechenbeS Stno»

Ieum»Mofaif, baS fich fût ©orhaüen, ®ireftionS= unb
SitpngSsimmer, ©erfaufS» unb Schalterräume, fowte
für ganse ©Bohnungen oorsüglicf) eignet unb eine oor»
nehme ©Birfung erzeugt.

®er gnnenarchiteft, bem oft ein Material oorfdjwebt,
ba§ lein fpolsparfett, noch Sautfchucf ober Steinplatte
fein barf, finbet hier eine roißfommene ©etegenhett, einen
©oben nach eigener Sowpofition p fdjaffen, ber ben
Énfprûdjen eines mobernen ©elageS in ©esug auf garb»
roirîung, Struftur, Sdjaßbämpfung, Unterhalt unb fpgiene
in ibeater ©Beife gerecht wirb.

Die bieSjährigen SluSfteflungen in ber SdEjtneij (©afel,
©urgborf, Wintert bttr, Saufanne), fomte in Stocfhotm
(Schweis Sunggewerbe=3luSgeßung in Schweben) gaben
ber Slnoleumfabriî ©iubiaSco Slnlag, biefe hochwertige
Neuheit einem meiteren Steife oon gntereffenten beîannt

p machen. Ulälgere Sluffdßüffe hierüber erteilt bie Agentur
ber Sinoleum $=©. ©iubiaSco (Schweif) in gürid) 2,
S3leicherwegplatj 50.

Ucrscbicdcties.
f Spetsgletmeiget ©nftao Slöolf ©raffe in Sujet«

ftarb am 10. Dftober im Sitter oon 74 gahren.

f ©fläftererraeifter goïptttt Stf)roars»2le&erhaiö
in ©cm ftarb am 9. Dftober im Sitter oon 72 fahren.

götöetung ber Slmtft. ®er ©unbeSrat hoi eine

©erorbnung erlaffen über bie eibgenöffifd)eSung
pflege. ®arnad) oerteilt ber ©unbeSrat alljährlich auf
ben Stntrag beS Departementes beS gnnern ben für bie

görberung unb fjebung ber Sunfi in ber Schweis au§»

gefegten Srebit, nämlid) für ©eranfialtung unb ©etei»

ligung an auswärtigen Sungausgeßungen, für Slnlauf
unb ©efteJung oon Werfen ßhweisertfcher Süngler, für
©tfieHung öffentlicher monumentaler Sungroerfe auf
Soften ober mit Unterfiütpng beS ©unbeS, für ©ewâfp
rung oon Stipenbien ober ©reifen an tüchtige Sünftler
unb für Untetflütpng anberer im allgemeinen gntereffe
beS SanbeS liegenber ©efirebungen für görSerung unb
Çebung ber bilbenben fünfte, ®er ©unbeSrat wählt
eine gachfommiffion oon 9 Mitgliebern, bie ben Titel
„©ibgenöffifche Simgfommiffion" führt, ghr liegt bie
Éufgctbe ob, juhanben beS Departements bei gnnern,
alle wefentlidjen, auf bie SluSführung ber in ben ein»

fdßägigen ©unbeSbefcfßüffen berührten gragen unb @e=

fdhäfte, fowie alte anbern Sunftfragen beS ©unbeS in
Malerei, Sfulptur unb 31 r d) i t e f t u r p prüfen
unb ju begutachten.

Sitte jwei ober brei gahre foß eine nationale
SungauSftellnng s« Saften beS orbentli^en Äfunft=
IrebiteS oeranftaltet roetben. gut ©efdsicfung ber SluS»

fteßung finb alte Schweisetfünfiler im gto unb 3luS=

lanb berechtigt, fotote frembe Sünfiler, fofern fie feit
toenigftenS fünf gahren ihren ©Bohnfig in ber Schweis
haben unb ihr fjetmatlanb ben bort bomisilierten Schwei»
Serfünglern analoge ©ergünfiigutigett gewährt. ®aS ®e=

partement beS gnnern ift ermächtigt, bem Sungfrebit
jährlich eine Summe bis saw ©etrage oon 30,000 gr.
für bie ©ewährung oon Stipenbien ober ©reifen an
bereits oorgebilbete, befonberS begabte Schweisetfünfiler

SU entnehmen, benen bie eigenen Mittet eS nicht erlauben,
ihre Stubien fortsufegen unb burch Slufent^atte an aus»

wärtiqen ftunftftätten su erweitern. 1

Tedp.fche ©cranftaltung für geüerfdpg in gßnicj).
Die auf Slnregung^beS ©etbanbeS ber geuerfdiauet
b e S SantonS g Ür i ch nach Sprich einberufene Rott»

ferens, an ber [ich jal)Ireidhe lantonale ©ranbaffefuranj»
nnb anbere ©erficherungSanftatten, ber fcftroeij. geuer»
voehroerbanb, oerfdjiebene öffentliche ©erîehrSanftatten
unb gnfiitute zc. oerireten liegen, einigte fich nah einem

aufflätenben ©eferat oon ©rof. ®r. Schlüpfer, ®i=
reftor ber eibgen. ©rüfungSanftatt für ©rennftoffe, über
bie ©igenfhaften ber flüffigen ©rennftoffe
auf folgenbe ©unfte:

1, ®a§ fagtoeife Sagern oon ©ensin in ©äutnen, in
toelchen mit offenem geuer hantiert, ober in benen bie

©efahr eines gunïentourfeS begeht, ift unter allen Um»

ftätiben su oerbieten. 2. SUS Sagerung eignen fid) am
oorteilhafteften ®an!s, bie mit einer swecfbtenttchen unb

leicgt bebienbaren ©umpoorridhtung oetfehen finb. 3. Um

äugere Temperatur» ©tnroirfungen (felbft bei ©ranbfäßen
umtiegenber ©ebäube) ooßfiänbig auSsufcgatten, empfiehlt
eS fic|, bie TanfS, menn immer möglich, wlnbeftenS
100 cm in ben ©oben su oerfenîen, besw. mit ©rbe su
überlagern. 4. ®ie ©inbetonierung oon TanlS roirb ni^t
empfohlen, baS befie Schuhwittel ift gewöhnliche ©rbe.

5. Sofern foldhe Slbfüßantagen mit genügenben Siehe»

rangen oerfehen finb, fönnen folche unterirbifhe ©ensin»
lagerungen unbetienîlich auch engbebauten SBohnquar»
tiecen geftattet merben. 6. ®aS Umhertiegenlaffen oon
leeren ©ensinfäffern in ber ©ähe oon Strogen unb

Spielplänen foß möglichft oermieben werben. Stuf aße

gäße müffen bie gäffer audh im entleerten guftanbe ftetS

mittels bem ©olsen bicht oerfegtoffen fein. ®te ©eparatur
an ©ensinfäffern gebietet gans befonbere ©orfidjt, fie
ïann nur ohne ©efahr oorgenommen werben, wenn bie

gäffer entweber mit ©Baffer ober Uohlenfäure gefüllt
finb. 7. ©aragen finb ftetS feuerfid^er auêsubauen. ®ie

©erblnbungStüren s« ©ebenräumen fïnb ebenfaßS feiter»

fi^er su oerïleiben. Sofern bie ®ecfen ber ©infteßräume
maffio (©eton) ergeßt |ftnb, fönnen SlutoS auch w SBohn»

häufern untergebracht werben. ®ie ©eheisung oon ®a=

ragen hat inbireft s« gefdjehen. gür bie ©eleudhtung
ïomnten nur eleUrtfdje Sampen mit Schutjgläfern in grage,

grkbhoflUttft'SBcttbcttierfi. gnfolge beS äugerg regen
gntereffeS augerfantonaler füngier, ©rabgeinbilbhauer
unb Äunghanbwerfet für bie ©erner griebhof »SluS»

ft eil un g hat ber griebhofauSfdpg tu feiner Sif.ung oom
8. Dftober befdßoffen, bie aßgemeinen ©ebtngungen folgen»

betmagen neu s« faffen : gur Teilnahme am SBettbewerb

finb sugelaffen: Uünftler, © rab ftetnbilbhauer nnb Äunft»

hanbwerfer, bie im Danton ©ern ihren ©Bohnfih

haben; ferner fchweiserifcfje füngier, ©rabgein»
bilbhauer unb Sîunghanbmerfer, bie fid) in
anbern Santonen ober im SluSlanbe aufhalten,
gm übrigen bleibt baS ©BettbewerbSprogramm unoer»
änbert. — ®iefer ©achtrag wirb fämtlicJ)en bisherigen
gntereffenten sugefanbt unb ben fünftig sur ©erfenbung
gelangenben Wettbewerbs »©rogrammen beigelegt, ©e»

werber fransöfifdher Sprache fönnen baS ©rogramm auch

in franpfifcher Sprache bestehen, fobafb bie Überfehung
oeroieffältigt fein wirb.

©BettbewerbSprogramme mit ben nötigen Unterlagen
fönnen besogen werben beim ©efchäftSfäfirer ber bernif^en
©ereinigung für ^eimatfdhug, ©. Sohlet, SlmtShuuS
©ern, gegen ©esahfung oon 3 gr.

Die girma ©. ©tfener, lltgettcn (gürich) hat sum

©atent angemelbet nnb fabriziert eiferne Doppel»
unb ©Banbregale mit oerfieß» unb auSwechfelbaren
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Belages geht wie beim gewöhnlichen Linoleum vor sich,

nur erheischt es eine gewisse Erfahrung und Sorgfalt.
Ein derart sauber gefügter Belag trotzt dank seiner ge-
Moffenen, massigen und dabei feinen Oberfläche beinahe
jeglicher Abnützung, ohne einer angenehmen Elastizität
zu entbehren, wie sie sonst nur dem teureren, auslän-
dischen Gummi eigen ist, und bietet ästhetisch ein gefäl-
liges Bild, das dem Raume angepaßt werden kann.

Es handelt sich hiebei keineswegs um eine Imitation,
sondern um ein eigentliches, materialentsprechendes Lino-
leum-Mosaik, das sich für Vorhallen, Direktions- und
Sitzungszimmer, Verkaufs- und Schalterräume, sowie
für ganze Wohnungen vorzüglich eignet und eine vor-
nehme Wirkung erzeugt.

Der Innenarchitekt, dem oft ein Material vorschwebt,
das kein Holzparkett, noch Kautschuck oder Steinplatte
sein darf, findet hier eine willkommene Gelegenheit, einen
Boden nach eigener Komposition zu schaffen, der den

Ansprüchen eines modernen Belages in Bezug auf Färb-
Wirkung, Struktur, Schalldämpfung, Unterhalt und Hygiene
in idealer Weise gerecht wird.

Die diesjährigen Ausstellungen in der Schweiz (Basel,
Burgdors, Wintert hur, Lausanne), sowie in Stockholm
(Schweiz Kunstgewerbe-Ausstellung in Schweden) gaben
der Linoleumfabrik Giubiasco Anlaß, diese hochwertige
Neuheit einem weiteren Kreise von Interessenten bekannt

zu machen. Nähere Aufschlüsse hierüder erteilt die Agentur
der Linoleum A-G. Giubiasco (Schweiz) in Zürich 2,
Bleicherwegplatz 50.

î Spe«glermeister àstav Adolf Prasse m Luzern
starb am 10. Oktober im Alter von 74 Jahren.

î Pflästerermeistee Johann Schwarz-AeSerhmd
in Bem starb am 9. Oktober im Alter von 72 Jahren.

Förderung der Kunst. Der Bundesrat hat eine

Verordnung erlassen über die eidgenössische Kunst-
pflege. Darnach verteilt der Bundesrat alljährlich auf
den Antrag des Departementes des Innern den für die

Förderung und Hebung der Kunst in der Schweiz aus-
gesetzten Kredit, nämlich für Veranstaltung und Betei-
ligung an auswärtigen Kunstausstellungen, für Ankauf
und Bestellung von Werken schweizerischer Künstler, für
Erstellung öffentlicher monumentaler Kunstwerke auf
Kosten oder mit Unterstützung des Bundes, für Gewäh-
rung von Stipendien oder Preisen an tüchtige Künstler
und für Unterstützung anderer im allgemeinen Interesse
des Landes liegender Bestrebungen für Förderung und
Hebung der bildenden Künste. Der Bundesrat wählt
eine Fachkommission von 9 Mitgliedern, die den Titel
„Eidgenössische Kunstkommission" führt. Ihr liegt die

Aufgabe ob, zuhanden des Departements des Innern,
alle wesentlichen, auf die Ausführung der in den ein-
schlägigen Bundesbeschlüssen berührten Fragen und Ge-
schäfte, sowie alle andern Kunstfragen des Bundes in
Malerei, Skulptur und Architektur zu prüfen
und zu begutachten.

Alle zwei oder drei Jahre soll eine nationale
Kunstausstellung zu Lasten des ordentlichen Kunst-
kredites veranstaltet werden. Zur Beschickung der Aus-
stellung sind alle Schweizerkünstler im In- und Aus-
land berechtigt, sowie fremde Künstler, sosern sie seit
wenigstens fünf Jahren ihren Wohnsitz in der Schweiz
haben und ihr Heimatland den dort domizilierten Schwei-
zerkünstlern analoge Vergünstigungen gewährt. Das De-
partement des Innern ist ermächtigt, dem Kunstkredit
jährlich eine Summe bis zum Betrage von 30,000 Fr.
für die Gewährung von Stipendien oder Preisen an
bereits vorgebildete, besonders begabte Schweizerkünstler

zu entnehmen, denen die eigenen Mittel es nicht erlauben,
ihre Studien fortzusetzen und durch Aufenthalte an aus-
wärliqen Kunststätten zu erweitern. 1 - -7 >

Techn.schs Veranstaltung für Feuerschutz in Zürich.
Die auf Anregung des Verbandes der Feuerschauer
des Kantons ZÄrich nach Zürich einberufene Kon-
ferenz, an der sich zahlreiche kantanale Brandassekuranz-
und andere Versicherungsanstalten, der schweiz. Feuer-
wehrverband, verschiedene öffentliche Verkehrsanstalten
und Institute zc. vertreten ließen, einigte sich nach einem

aufklärenden Referat von Prof. Dr. Schlüpfer, Di-
rektor der eidgen. Prüfungsanstalt für Brennstoffe, über
die Eigenschaften der flüssigen Brennstoffe
auf folgende Punkte:

1. Das faßweise Lagern von Benzin in Räumen, in
welchen mit offenem Feuer hantiert, oder in denen die

Gefahr eines Funkenwurfes besteht, ist unter allen Um-

ständen zu verbieten. 2. Als Lagerung eignen sich am
vorteilhaftesten Tanks, die mit einer zweckdienlichen und

leicht bedienbaren Pumpvorrichtung versehen sind. 3. Um

äußere Temperatur-Einwirkungen (selbst bei Brandfällen
umliegender Gebäude) vollständig auszuschalten, empfiehlt
es sich, die Tanks, wenn immer möglich, mindestens
100 em in den Boden zu versenken, bezw. mit Erde zu
überlagern. 4. Die Einbetonierung von Tanks wird nicht

empfohlen, das beste Schutzmittel ist gewöhnliche Erde.
5. Sofern solche Abfüllanlagen mit genügenden Siche-

rangen versehen sind, können solche unterirdische Benzin-
lagerungen unbedenklich auch in engbebauten Wohnquar-
tieren gestattet werden. 6. Das Umher liegenlassen von
leeren Benzinfässern in der Nähe von Straßen und

Spielplätzen soll möglichst vermieden werden. Auf alle

Fälle müssen die Fässer auch im entleerten Zustande stets

mittels dem Bolzen dicht verschlossen sein. Die Reparatur
an Benzinsässern gebietet ganz besondere Vorsicht, sie

kann nur ohne Gefahr vorgenommen werden, wenn die

Fässer entweder mit Wasser oder Kohlensäure gefüllt
sind. 7. Garagen sind stets feuersicher auszubauen. Die

Verbindungstüren zu Nebenräumen sind ebenfalls feuer-
sicher zu verkleiden. Sofern die Decken der Einstellräume
massiv (Beton) erstellt îsind, können Autos auch in Wohn-
Häusern untergebracht werden. Die Beheizung von Ga-

ragen hat indirekt zu geschehen. Für die Beleuchtung
kommen nur elektrische Lampen mit Schutzgläsern in Frage.

Friedhofkunst-Wettbewerb. Infolge des äußerst regen
Interesses außerkantonaler Künstler, Grabstetnbildhauer
und Kunsthandwerker für die Berner Friedhof-Aus-
stell u n g hat der Friedhofausschuß in seiner Sitzung vom
8. Oktober beschlossen, die allgemeinen Bedingungen folgen-
dermaßen neu zu fassen: Zur Teilnahme am Wettbewerb
sind zugelassen: Künstler, Grabsteinbildhauer und Kunst-

Handwerker, die im Kanton Bern ihren Wohnsitz
haben; ferner schweizerische Künstler, Grabstein-
bildhauer und Kunsthandwerker, die sich in
andern Kantonen oder im Auslande aufhalten.
Im übrigen bleibt das Wettbewerbsprogramm unoer-
ändert. — Dieser Nachtrag wird sämtlichen bisherigen
Interessenten zugesandt und den künftig zur Versendung
gelangenden Wettbewerbs-Programmen beigelegt. Be-

werber französischer Sprache können das Programm auch

in französischer Sprache beziehen, sobald die Übersetzung

vervielfältigt sein wird.
Wettbewerbsprogramme mit den nötigen Unterlagen

können bezogen werden beim Geschäftsführer der bernischen

Vereinigung für Heimatschutz, E. Kohler, Amtshaus
Bern, gegen Bezahlung von 3 Fr.

Die Firma C. Eisener, Alistitte« (Zürich) hat zum

Patent angemeldet und fabriziert eiserne Doppel-
und Wandregale mit verstell- und auswechselbaren
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